
SATZUNG  DER  STADT  NEUBRANDENBURG

Planzeichnung (Teil A)

1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 13 "FRITSCHESHOF - SÜDOST"

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.04 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.06 (BGBl. I S. 3316),  sowie des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18.04.06 (GVOBl. M-V S. 102), geändert durch

Gesetz vom 23.05.06 (GVOBl. M-V S. 194) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 26.06.08 folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 "Fritscheshof - Südost", bestehend aus der Planzeichnung - Teil - A und dem Text -Teil B, erlassen:

Gemarkung:    Neubrandenburg            Flur 4; 5

Gemarkung:    Küssow                      Flur 1

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Abteilung Stadtplanung

                                                        M 1 : 1000

Übersichtsplan

Küssow

B 104

Fritscheshof

Oststadt

Satzung

STADT  NEUBRANDENBURG

1. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 13

"Fritscheshof - Südost"

Woldegker Straße

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

gemäß § 9 BauGB i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Im Gewerbegebiet (GE, GEe) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Einzelhandelsbetriebe

sowie Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbetreibenden, die

sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher wenden, nicht zugelassen. Im Wege

der Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB sind nur solche Verkaufsstellen bis 500 m²

Verkaufsfläche zulässig, die im unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammen-

hang mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen.

1.2 Die maximale Traufhöhe baulicher Anlagen bezieht sich auf die Oberkante der Befesti-

gung vor dem Haupteingang des betreffenden Gebäudes.

1.3 Ausnahmsweise ist die Überschreitung  der Traufhöhe zulässig, wenn sie techno-

logisch begründet ist (z. B. Schornsteine, Silos).

1.4 Ausnahmsweise zulässig ist eine 3- geschossige Bebauung bis zu einer max. Trauf-

höhe von 13 m.

1.5 Ausnahmweise kann die Längenbeschränkung der Baukörper (50 m) in den Gewerbe-

gebietsflächen bis maximal 80 m überschritten werden. Die Grenzabstände der

offenen Bauweise sind einzuhalten.

2. Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

    Im gesamten Bereich der mit Leitungsrecht belasteten Flächen sind bauliche Anlagen

und solche anderen Vorhaben, die diese beeinträchtigen könnten unzulässig.

Die öffentlichen Versorgungsträger erhalten in den dafür vorgesehenden Flächen das

Recht, Ver- und Entsorgungsleitungen zu führen, zu betreiben und erforderlichenfalls

zu sanieren.

Verfahrenvermerke zur 1. Änderung

1. Aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung (BS 1155/46/98) vom 17.12.1998 wurde der Bebauungs-

plan Nr. 13 zur Änderung bestimmt. Die ortübliche Bekanntmachung des Beschlusses ist gemäß § 2

Abs. 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB und § 15 der Hauptsatzung durch Abdruck im Stadtanzeige

am 13.01.1999 erfolgt.

2. Die für Raumordnung zuständige Stelle ist gemäß § 2 Abs. 4 i. V. mit § 1 Abs. 4 BauGB und § 3 Nr. 2

Raumordnungsgesetz (ROG) am 11.02.1999 beteiligt worden. In diesem Rahmen erfolgte gleichzeitig

die Anzeige gemäß § 17 Abs. 1 Landesplanungsgesetz.

3. Die Abstimmung über die Bebauungspläne mit den benachbarten Gemeinden ist gemäß § 2 Abs. 4  i.

V. m. § 2 Abs. 2 BauGB am 04.06.1999 erfolgt.

4. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 2 Abs. 4 i. V. mit § 4 Abs. 1

BauGB mit Schreiben vom 04.06.1999 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

5. Die Stadtvertretung hat gemäß § 2 Abs. 4 i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB am 03.06.1999 den 1. Entwurf der

1. Änderung des Bebauungsplanes mit der Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Gleichzeitig erfolgte die Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über die öffentliche Aulegung

des Entwurfes der 1. Änderung des Bebauungsplanes und dessen Begründung.

6. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem

Text (Teil B) sowie der Begründung, haben in der Zeit vom 01.07. bis zum 02.08.1999 während der Dienst-

zeiten in der Stadtverwaltung Neubrandenburg, Friedrich-Engels-Ring 53, Stadtplanungsamt, gemäß § 2

Abs. 4 i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 2

Abs. 4 i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist

von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am 23.06.1999 im Stadtan-

zeiger ortsüblich bekannt gemacht worden.

7. Die durch die Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 2 Abs. 4 i. V. m. § 3 Abs. 2

Satz 3 BauGB am 04.06.1999 von der öffentlichen Auslegung unterrichtet worden.

8. Die Stadtvertretung hat die gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 4 Abs. 2 S. 1 und § 1 Abs. 7 BauGB vorge-

brachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher

Belange am 15.11.07 geprüft. Das Ergebnis ist gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB mitgeteilt worden.

9. Die Stadtvertretung hat gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 und 3 BauGB am 15.11.07 den 2. Entwurf  des Bebau-

ungsplanes mit der Begründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

10.Der 2. Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und

 dem Text (Teil B) sowie der Begründung, haben in der Zeit vom 07.01.08 bis zum 06.02.08 während der

Dienstzeiten in der Stadtverwaltung  Neubrandenburg, Friedrich-Engels-Ring 53, Stadtplanung, gemäß

§ 3 Abs. 2 S. 1 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB

mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlichoder zur Nieder-

schrift  vorgebracht  werden können, am 19.12.07 im Stadtanzeiger ortsüblich bekannt gemacht worden.

11.Die durch die Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 S. 3

BauGB am 19.12.07 von der öffentlichen Auslegung unterrichtet und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe

einer Stellungnahme aufgefordert worden.

12.Der katastermäßige Bestand wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstel-

lung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die ALK durch Digita-

lisierung des analogen Bestandes entstanden ist. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

                                                          Siegel                                         gez. i. A. Leschke, Michael

Neubrandenburg,  08.07.08                                                                 Referatsleiter Kataster & Vermessung

13.Die Stadtvertretung hat die gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 4 Abs. 2 S. 1 und § 1 Abs. 7 BauGB vorge-

brachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher

Belange am 26.06.08 geprüft. Das Ergebnis ist gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB mitgeteilt worden.

14. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde gemäß § 10

Abs.1 BauGB am 26.06.08 von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum

Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 26.06.08 gebilligt.

15. Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),

wird hiermit gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

(KV M-V) ausgefertigt.

                                                                        Siegel                                                gez. i. A. R. Wieland

Neubrandenburg,   10.07.08                                                                              Der Oberbürgermeister

16. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jeder-

mann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist gemäß § 10 Abs. 3 S. 1

und 4 BauGB  i. V. m.  § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung am 16.07.08 im Stadtanzeiger ortsüblich bekannt

gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214 f. BauGB) und weiter

auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmung des

§ 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen worden.

Die Satzung ist gemäß §10 Abs 3 S. 4 BauGB mit Ablauf des 16.07.08 in Kraft getreten.
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Geltungsbereichsgrenzen:

im Norden:

im Osten:

im Süden:

im Westen:

Planungsgebiet : ca. 36,30 ha

die südliche Grenze der Lackiererei und Karosseriebau GmbH, die südliche

Grenze der Bebauungpläne Nr. 38 "Ortsteil Fritscheshof"; Nr. 18

"Fritscheshof-Ost"; Nr. 73 "Fritscheshof-Gneisstraße",

die westliche Grenze der Steinstraße, der Wismutstraße und des dazwischen

verlaufenden Geh- und Radweges (ehem. Wismutstr.)

die nördliche Grenze des Flurstücks 47/1, Flur 5, Gemarkung

Neubrandenburg

die westliche Grenze des Bergwerksfeldes "Neubrandenburg Fritscheshof

-Ost -Tagebau",

Nachrichtliche Übernahmen

1. von anderen gesetzlichen Vorschriften gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

        - Denkmalschutzgesetz M-V (DschG M-V): Bodendenkmal

        - Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster M-V (VermKatG): Aufnahmepunkte (AP),

Höhenfestpunkte (HP), Trigonometrische Punkte (TP)

        - Landesnaturschutzgesetz (LNatG M-V): Bodenschutz

        - Landeswassergesetz (LWaG): Versickerung Niederschlagswasser

2. DIN/VDE 0210, Abschnitt 13: Mindestabstände von Freileitungen

Unter der 110 kV-Freileitung sind in einem Bereich von von 20 Metern beidseitig der Achse folgende Mindestabstände

zwischen Dächern und denLeitern einzuhalten:

     für Dächer mit einer Neigung über 15 Grad 3 Meter

für Dächer mit einer Neigung bis 15 Grad 5 Meter.

Längenmaße und Höhenangaben in Meter, Höhenangaben des Bebauungsplanes sind auf HN bezogen.

Stand Topografie:März 2002 bis März 2003

Stand Kataster: Juni 2008
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3. Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

3.1 Für die im Bebauungsplan ausgewiesenen Bauflächen sind immissionwirksame

flächenbezogene Schallleistungspegel IFSP/M² in dB (A) gemäß nachfolgender

Tabelle festgesetzt.

4. Maßnahmem zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft (§ 9 (1)  Nr. 20 BauGB)

4.1 In den gekennzeichneten Flächen sind Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern

vorzunehmen. Es sind standortgerechte, einheimische Gehölze zu verwenden.

3.2 Auf den o. g. Bauflächen dürfen nur gewerbliche Anlagen errichtet und betrieben

werden, die die angegebenen IFSP pro m² nicht überschreiten.
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Text (Teil B)

7. GRÜNFLÄCHEN  § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Gewerbegebiet

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

    § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

    § 9 Abs. 1. Nr. 1 BauGB, § 16 und 17 BauNVO

3. BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZEN

    § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Grundflächenzahl

max. zulässige Höhe baulicher Anlagen (Traufhöhe)

abweichene Bauweise

Baugrenze

4. VERKEHRSFLÄCHEN  § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Straßenverkehrsflächen

6. HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN  § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB

oberirdisch, Elektro (110 KV- Leitung)

Grünfläche

    ö               öffentlich

9. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN

    ZUR ENTWICKLUNG VON  NATUR UND LANDSCHAFT

    § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

Umgrenzung von Flächen  zum Anpflanzen von Bäumen,Sträuchern

und sonstigen Bepflanzugen

Umgrenzung von Flächen  für die Erhaltung von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzugen sowie von Gewässern

Erhaltung von Bäumen

Anpflanzung von Bäumen

10. SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Mit Leitungsrechten zu belastende

Flächen

Bereich mit Höheneinschränkung (Abstände zur Freileitung)

a

GRZ 0,7

Zeichenerklärung

11. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

eingeschränktes Gewerbegebiet

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,

Parkfplätze und Grundstücksauffahrten (GA)

Nutzungsschablone:

Bemaßung (in Metern)

vorh. Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

Zweckbestimmung:  öffentlicher Parkplatz

Straßenbegrenzungslinie

Zahl der Vollgeschosse

§ 9 Abs. 7 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und

Abs. 6 BauGB

Böschung

vorhandener Zaun

vorhandene Wohn- und Nebengebäude

bzw. gewerblich genutzte Gebäude

TH max.

II

Umgrenzung von Flächen für besondere

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor

schädlichen Umwelteinwirkungen

§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB

Nr. der Baufläche

Trafostandort

Gasregler

5. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN; FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND

    ABWASSERBESEITIGUNG  § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB

Gebäudehöhe (Traufhöhe)

Baugebiet

GrundflächenzahlGeschossigkeit

Bauweise

Haltestelle des ÖPNVH

Fußweg/Radweg
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Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung § 16 Abs. 5 BauNVO

§ 23 Abs. 3 BauNVO

§ 19 BauNVO

§ 16 Abs. 4 BauNVO

§ 18 Abs. 1 BauNVO

Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.04 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 21.12.06 (BGBl. I S. 3316)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.90 (BGBl. I S.132), zuletzt

geändert durch das Investitionserleichterungs-und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.93 (BGBl. I S.466)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-

verordnung) i. d. F. vom18.12.90 (BGBl. 1991 I S. 58)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18.04.06 (GVOBl. M-V S. 102), ge-

ändert durch Gesetz vom 23.05.06 (GVOBl. M-V S. 194)

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landes-

planungsgesetz  LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 20.05.98 (GVOBl  M-V S. 503), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 14.07.06 (GVOBl. M-V S. 560)

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung

vom 08.06.04 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.07 (GVOBl. M-V  S. 410,

413)

- Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg vom 08.08.02 i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.08.02

(Stadtanzeiger  Nr. 11, 11. Jahrgang), zuletzt geändert durch Beschluss der Stadtvertretung vom

03.03.05, in Kraft am 24.03.05 (Stadtanzeiger Nr. 3, 14. Jahrgang)
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